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recht
ZfIR	 Zeitschrift für Immobilienrecht
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zit.	 zitiert
zugl.	 zugleich
ZUR	 Zeitschrift für Umweltrecht





Einleitung

Wie sich aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 BauGB und der Systematik des 
Baugesetzbuchs ergibt, ist die gemeindliche Bauleitplanung das Kernstück 
des deutschen Baurechts.1 Auch künftig sollte die Bodennutzung vermehrt 
mittels der Aufstellung von Bebauungsplänen und nicht durch behördliche 
Einzelentscheidungen gemäß §§ 34 und 35 BauGB steuerbar sein. Daher 
kann man von einem generellen Planvorbehalt sprechen, der nur unter be-
stimmten Voraussetzungen in unbeplanten Innenbereichen und Außenberei-
chen umgangen werden darf.

Die Ursache für den Bedarf nach mehr Planung resultiert unter anderem 
aus der Gegebenheit, dass geeignetes Bauland ein beschränktes und kostba-
res Gut ist2. Mit den vorhandenen Bauflächen in dicht bebauten Regionen 
sollte bedacht und sparsam umgegangen werden (vgl. § 1a Abs. 2 Satz  1 
BauGB). Ein solch effektives Nutzen von Grund und Boden kann vorrangig 
mittels planerischer Steuerung gewährleistet werden. Dies betrifft vor allem 
die Verwirklichung von Großprojekten, die  – zusätzlich zur Platzknapp-
heit – mit anderen rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und politischen 
Problemen verbunden sind.

Trotz des Bestrebens, eine effektive und den Umständen angemessene 
raumsparende Bebauung zu ermöglichen, ist darauf zu achten, dass mitein-
ander unverträgliche Nutzungen nicht zu nah aneinanderrücken. Eine große 
Rolle spielt dabei das Störfallrecht, das Gesundheit und Leben der Bevöl-
kerung sowie die Natur schützt. Durch das Einhalten angemessener Abstän-
de zwischen Störfallbetrieben und schützenswerten Bauvorhaben wird ver-
sucht, Auswirkungen von Katastrophen ausgehend von Störfallbetrieben 
wenigstens zu minimieren. Das Unglück in einer Pestizidfabrik in Bhopal 
oder die Explosion einer Düngemittelfabrik in Texas sind hier mahnende 

1  Vgl. Battis, in: Battis / Krautzberger / Löhr, BauGB, § 1, Rn. 1; Dirnberger, in: 
Spannowsky / Uechtritz, BauGB, § 1, Rn. 1; Schmidt-Aßmann, BauR 1978, 99 (99); 
Söfker, in: Ernst / Zinkahn / Bielenberg / Krautzberger, BauGB, Stand: Februar 2015, 
§ 1, Rn. 8.

2  BVerfG, Beschl. v. 12.1.1967 – 1 BvR 169 / 63, BVerfGE 21, 73 (82 f.); Gierke, 
in: Brügelmann, BauGB, Stand: Mai 2011, § 1, Rn. 143; zur aktuellen Situation: 
Czycholl, Die Welt v. 3.1.2015, S. IM 1; Pennekamp / Sievers, Warum die Großstäd-
te keine Wohnungen mehr bauen.
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Beispiele.3 Primäres Instrument für die Eindämmung von Störfallfolgen 
sollte wiederum die umfassende Bauleitplanung sein.

Beide Gesichtspunkte  – die Notwendigkeit effektiver Bebauungsplanung 
und die Trennung von konfligierenden Nutzungen  – waren bedeutsam für 
das Mücksch-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.12.20124, das 
einen Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit bildet. Das Gericht hat 
zunächst entschieden, dass der Abstandswahrungsgrundsatz nach Art. 12 
Abs. 1 UAbs. 2 Seveso-II-Richtlinie nicht nur bei raumbedeutsamen Planun-
gen, sondern auch in Genehmigungsverfahren Anwendung findet. Ferner 
entschied der zuständige Senat, dass der Rechtsbelang des Planungserfor-
dernisses auf die Prüfung des § 34 BauGB zu übertragen ist. Damit kann 
ein Vorhaben im nicht beplanten Innenbereich unzulässig sein, wenn es 
wegen seiner Größe und wegen Koordinierungsschwierigkeiten allein auf 
der Grundlage eines förmlichen Plans verwirklichbar ist. Insgesamt ‚revolu-
tioniert‘ das besagte Urteil vom 20.12.2012 damit das deutsche Baurecht 
gleich in zweifacher Hinsicht.

Bisher blieb weitgehend ungeklärt, wie die Vorgaben des Bundesverwal-
tungsgerichts in der Praxis umzusetzen sind. So sollten bei der Anwendung 
des Art. 12 Seveso-II-Richtlinie und des Planungsbedürfnisses die Interessen 
der öffentlichen Stellen, der Bevölkerung und der Bauherren angemessen in 
Einklang gebracht werden. Um der Verunsicherung der Beteiligten entge-
genzuwirken, ist zu konkretisieren, wie strikt die Vorschriften zum Störfall-
recht auszulegen sind und wann der Abstand zwischen Industrieanlagen und 
geschützten Gebieten ausreichend ist. Zudem muss entschieden werden, ob 
die Übertragung des Erfordernisses einer förmlichen Planung auf § 34 
BauGB zulässig war und inwieweit die Rechtsfigur bei anderen Sachverhal-
ten im unbeplanten Innenbereich greifen kann.

Neben der Auseinandersetzung mit diesen Umsetzungsschwierigkeiten 
werden im Laufe der Arbeit auch weitergehende Fragen beantwortet, die 
sich im Zusammenhang mit dem Planungserfordernis und dem Abstandsge-
bot des Art. 12 Abs. 1 UAbs. 2 Seveso-II-Richtlinie stellen. Dabei ist zu 
beachten, dass beide Rechtsaspekte Lösungen für aktuelle baurechtliche 
Probleme bieten und in bestimmten Konstellationen sogar ineinandergreifen.

Zu Anfang der nachfolgenden Untersuchung (s. 1. Teil, A.) wird geklärt, 
wie der richterrechtliche Belang des Planungsbedürfnisses konkret zu defi-
nieren ist und sich von anderen Planungspflichten abgrenzt. Zugleich ist die 
historische Entwicklung der Rechtsfigur im Außenbereich und in beplanten 

3  Vgl. dazu Halter, Todesopfer bei Düngemittelexplosion in Texas nahe Waco; 
Vensky, Die einsamen Opfer der Todesfabrik.

4  BVerwG, Urt. v. 20.12.2012  – 4 C 11.11, BVerwGE 145, 290.
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Bereichen zusammenzufassen, die bereits 1964 begann und frühzeitig von 
der juristischen Fachliteratur kommentiert wurde (s. 1. Teil, B. bis D.). 
Denn vor seiner Übertragung auf unbeplante Innenbereiche hat sich das 
Planungserfordernis im Rahmen des § 35 Abs. 2 BauGB und bei der Ertei-
lung von Befreiungen gemäß § 31 Abs. 2 BauGB etabliert. Neben den 
Auffassungen, die das Erfordernis förmlicher Planung anerkannten, ist eben-
falls auf die Kritik und die Alternativvorschläge zu diesem Rechtsbelang 
einzugehen. Im Mittelpunkt des ersten Kapitels stehen das Factory Outlet 
Center-Urteil5 und die Krematorium-Entscheidung6 des Bundesverwaltungs-
gerichts. Beide Urteile sind neben dem Rechtsspruch vom 20.12.2012  – 4 
C 11.11  – die aktuellsten Grundsatzentscheidungen zum bebauungsrechtli-
chen Planungserfordernis.

Anschließend ist zu untersuchen, warum die Planungsbedürftigkeit erst 
seit 2012 eine eigenständige Bedeutung im unbeplanten Innenbereich hat (s. 
2. Teil). Es ist zu sondieren, wie das Bundesverwaltungsgericht mit den 
Besonderheiten des § 34 Abs. 1 BauGB umgeht und inwiefern der vollzo-
gene Rechtsprechungswandel einem Paradigmenwechsel entspricht. Des 
Weiteren werden in diesem Zusammenhang die störfallrechtlichen Aspekte 
des Mücksch-Urteils vertiefend untersucht. Einerseits müssen die Rechts-
grundlagen und die Anwendungsbereiche des Abstandswahrungsgrundsatzes 
analysiert werden. Andererseits ist darauf einzugehen, wie die Trennung von 
Störfallbetrieben und geschützten Nutzungen in der Praxis vonstattengeht 
und künftig auftretende Umsetzungsprobleme zu bewältigen sind. Letztlich 
werden Baugenehmigungsbehörden zur Entscheidung in Zweifelsfällen auf 
eine Fünf-Schritt-Prüfung zurückgreifen müssen.

Der dritte Teil  befasst sich mit den Gesichtspunkten des Planungserfor-
dernisses, die in den bisherigen höchstinstanzlichen Entscheidungen noch 
nicht abschließend geklärt wurden. Dazu gehören unter anderem der Streit, 
ob der ungeschriebene Belang auf privilegierte Bauvorhaben im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 BauGB übertragbar ist (s. 3. Teil, C.), und die Diskussion, in-
wiefern die Rechtsfigur drittschützende Wirkung entfaltet (s. 3. Teil, D.). 
Klärungsbedürftig ist letztlich die Frage, ob und wie das Planungsbedürfnis 
im Baugesetzbuch verankert werden sollte (s. 3. Teil, F.). Zum Abschluss 
der Untersuchung (s. 4. Teil) werden die zentralen Ergebnisse thesenartig 
zusammengefasst.

5  BVerwG, Urt. v. 1.8.2002  – 4 C 5.01, BVerwGE 117, 25.
6  BVerwG, Urt. v. 2.2.2012  – 4 C 14.10, BVerwGE 142, 1.
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